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VERFUGUNG
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Kanton Zürich TBA

PLANVERWALTUNG

PBG
lllnau-Effretikon. Quartierplan Längg, Unter-ll lnau

Festsetzung - Genehmigung (S 2 lit. b pBG)

Am 15. Januar 1998 ersuchte der Stadtrat l l lnau-Effret ikon um Genehmigung
seines Beschlusses vom 15. Mai 1997 betreffend Festsetzung des euartierplans
Längg Unter- l l lnau.

Der Festsetzungsbeschluss wurde im kantonalen Amtsblatt veröffenilicht und
den betroffenen Grundeigentümern schriftl ich mitgeteilt. Gegen die Festsetzung
des Quarlierplans ist ein Rekurs erhoben worden, der mit,Entscheid des präsi-
denten der Baurekurskommission ll l vom 26. November 1997 als durch Rückzug
des Rekurses erledigt abgeschrieben wurde. Gemäss der Rechtskraftbeschei-
nigung vom g. Januar 1998 der Kanzlei der Baurekurskommissionen hat innert
Frist keine Paftei einen Kommissionsentscheid verlangt.

Das Quaftierplangebiet wird im Norden durch die Usterstrasse S-3, im Osten
durch die Chämt und im Südwesten durch die Länggstrasse begrenzt.  Das
ganze Quart ierplangebiet l iegt innerhalb der Bauzonen gemäss geltendem
Zonenplan und innerhalb des Generel len Entwässerungsprojektes der Stadt
ll lnau-Effretikon.

Die strassenmässige Erschliessung des Quarlierplangebietes erfolgt mit je einer
Stichstrasse ab der Usterstrasse S-3 und ab der Länggstrasse. Fusswegverbin-
dungen werden mit Grunddienstbarkeiten im Grundbuch eingetragen, deren
Ausführung soll jedoch erst im Zusammenhang mit der Bebauung genau fest-
gelegt werden.

Die mit RRB Nr' 5790/1976 genehmigten Verkehrsbau- und Niveaulinien für die
früher geplante Strasse B werden teilweise aufgehoben und die Baulinienlücke
bei der Einmündung in die Länggstrasse geschlossen. Für die Zufahrtsstrasse



Kat.-Nr. 4381 und bei der Abkröpfung in die Usterstrasse wird dieselbe Baulinie
geöffnet bzw. aufgehoben. An der Stichstrasse ab Usterstrasse S-3 werden mit
einem Abstand von 11,5 m Verkehrsbaulinien festgestzt.

Der Quartierplan umfasst ferner die Kostenverleger für die Verfahrenskosten und
die Baukosten (Strassen, Kanalisation, Wasser, Elektrizität und gemeinschaft-
liche Ausstattungen) sowie die Ordnung des Geldausgleichs. Zusätzlich wird
auch die Kostenverlegung der aufgelaufenen Kosten für einen nicht mehr vorge-
sehenen Gestaltungsplan miteinbezogen bzw. geregelt.

Der Genehmigung der vorlage steht, soweit ersichtlich, nichts entgegen.

Die Baudi rekt ion ve r f  ü  g t :

l. Der mit Beschluss des Stadtrates ll lnau-Effretikon vom 15. Mai 1g97 fest-
gesetzte Quarlierplan Längg, Unter-ll lnau, wird gestützt auf g 15g PBG ge-
mäss den eingereichten Akten genehmigt.

ll. Mitteilung an den Stadtrat ll lnau-Effretikon, 8307 Effretikon (für sich und
zuhanden der betei l igten Grundeigentümer, unter 'Rücksendung von vier
Aktendossiers mit Genehmigungsvermerk), sowie an die Baudirektion.

Zürich, den 27. Februar 1gg8
9801 10/V1/KL

Für den Ar.iszug:
Amtfür Raumplanun
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